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(2) Die Geldstrafe kann auch zusätzlich zur Aus
weisung (§ 59) ausgesprochen werden.

(3) Für die Mindest- und Höchstgrenze der Geld
strafe und ihre Umwandlung in Freiheitsstrafe gelten 
die Bestimmungen über die Geldstrafe als Haupt
strafe. Bei ihrer Anwendung und Bemessung sind die 
wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters und durch 
die Straftat begründete Schadensersatzverpflichtungen 
zu berücksichtigen. Ihre Höhe muß im angemessenen 
Verhältnis zur Haupstrafe stehen.

(2) Sie beträgt
1. bei Verbrechen und Vergehen, soweit nicht hö

here Beträge oder Geldstrafe in unbeschränkter Höhe 
angedroht sind oder werden, mindestens fünf Deut
sche Mark und höchstens zehntausend Deutsche Mark;

2. bei Übertretungen mindestens fünf Deutsche 
Mark, soweit nicht ein höherer Mindestbetrag ange
droht ist oder wird, und höchstens fünfhundert Deut
sche Mark.

(3) Die Vorschriften des Absatzes 2 über Höchst
beträge gelten nicht, soweit die angedrohte Strafe in 
dem Mehrfachen, dem Einfachen oder dem Bruchteil 
eines bestimmten Betrages besteht. Ist dieser nicht auf 
Deutsche Mark gestellt, so ist er für die Festsetzung 
der Geldstrafe in Deutsche Mark umzurechnen.

§ 27a
Bei einem Verbrechen oder Vergehen, das auf Ge

winnsucht beruht, kann die Geldstrafe auf einhun
derttausend Deutsche Mark erhöht und auf eine sol
che Geldstrafe neben Freiheitsstrafe auch in denjeni
gen Fällen erkannt werden, in denen das Gesetz eine 
Geldstrafe nicht androht.

§ 27b
(1) Die Geldstrafe soll das Entgelt, das der Täter 

für die Tat empfangen, und den Gewinn, den er aus 
der Tat gezogen hat, übersteigen.

(2) Reicht das gesetzliche Höchstmaß hierzu nicht 
aus, so darf es überschritten werden.

§ 27c
Verhängt das Gericht eine Geldstrafe nach § 14 

Abs. 2, so sind die §§ 27 bis 27b anzuwenden. Ist 
Freiheitsstrafe mit einem erhöhten Mindestmaß an
gedroht, so ist die Geldstrafe so zu bemessen, daß die 
Ersatzfreiheitsstrafe dieses Mindestmaß nicht unter
schreitet.

(2) Die Geldstrafe beträgt 50,— Mark bis 10 000,— 
Mark . . .

. . . Bei Strafen, die auf erheblicher Gewinnsucht be
ruhen, kann sie bis auf 100 000,— Mark erhöht wer
den.


